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Details zum Aufnahmeverfahren für die Zulassung zum 
BACHELOR-Studium KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT 

an der Universität Salzburg im Studienjahr 2018/19 
 
 

Für die Zulassung zum Bachelorstudium Kommunikationswissenschaft sind folgende Bedingungen zu erfüllen: 
 

• Nachweis der allgemeinen Universitätsreife (Reifeprüfungszeugnis bzw. Äquivalent) 
• Nachweis der besonderen Universitätsreife (Studienplatznachweis im Ausstellungsstaat des Reifezeug-

nisses – nur für BewerberInnen eines Staates, die nicht der Europäischen Union EU bzw. des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes EWR angehören)  

• Fundierte Deutschkenntnisse Niveau B2 
• Studienplatzzuerkennung nach absolviertem Aufnahmeverfahren 

 
Das Aufnahmeverfahren erfolgt einmal im Studienjahr 2018/19. 
Der Studienbeginn ist zum Wintersemester 2018/19 – spätestens zum Sommersemester 2019 möglich.  

 
Aufnahmeverfahren 

Wann Wer Was Wo / Wie 
Di 3. April 2018 bis  
Mo 16. Juli 2018 Alle BewerberInnen  Online-Anmeldung über 

Internetplattform  
ausschließlich über 
onlineREGISTRIERUNG 

Di 3. April 2018 bis  
Mo 16. Juli 2018 

Alle BewerberInnen  Einreichen der Unterlagen, 
Reifezeugnisse, etc. 

Studienabteilung 
studium@sbg.ac.at 

Bis spätestens 
Mo 30. Juli 2018 
einlangend 

Alle bis Mo 16. Juli 2018 
angemeldeten BewerberInnen 

Nachreichfrist für 
Reifezeugnisse  

Studienabteilung 
studium@sbg.ac.at 

Fr 31. August  2018 
Alle korrekt angemeldeten  
BewerberInnen, die die  
Voraussetzungen erfüllen 

Aufnahmeprüfung Unipark Nonntal  –  und nach 
Bekanntgabe 

 
onlineREGISTRIERUNG ab 3. April 2018 siehe https://online.uni-salzburg.at/plus_online/Aufnahmeverfahren.info 

 
Studienbeginn Wintersemester 2018/19 

Wann Wer Was Wo / Wie 

Einschreibung bis 
30. November 2018 

Alle BewerberInnen  
nach erfolgreichem 
Aufnahmeverfahren 2018/19 

Nach Studienplatzzusage 
via E-Mail 
persönliche Einschreibung 
 
und Bezahlung des 
Hochschülerschaftsbeitrages 
bzw. Studienbeitrages 

Studienabteilung 
 
 
Überweisung 

Studienbeginn Sommersemester 2019 
Wann Wer Was Wo / Wie 

Einschreibung  
vom 7. Jänner bis 
5. Februar 2019 

Alle BewerberInnen  
nach erfolgreichem 
Aufnahmeverfahren 2018/19 

Nach Studienplatzzusage  
via E-Mail 
persönliche Einschreibung 
 
und Bezahlung des 
Hochschülerschaftsbeitrages 
bzw. Studienbeitrages 

Studienabteilung 
 
 
Überweisung 

 

https://online.uni-salzburg.at/plus_online/Aufnahmeverfahren.info
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Aufnahmeverfahren 
 

1. Anmeldung 
Eine korrekte Anmeldung zum Aufnahmeverfahren besteht aus zwei Schritten, die alle fristgerecht erfüllt 
sein müssen: 
 

a) Anmeldung über onlineREGISTRIERUNG   bis Mo 16. Juli 2018 
b) Übermittlung der beschriebenen Zeugnisunterlagen  einlangend bis Mo 16. Juli 2018 

 
(a) Die Anmeldung zum Aufnahmeverfahren hat online über die Plattform onlineREGISTRIERUNG  
zu erfolgen - andere Formen der Anmeldung zum Aufnahmeverfahren können nicht berücksichtigt wer-
den. 
 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Benutzername dieser Anmeldung Ihrer angegebenen E-Mail-Adresse ent-
spricht und diese E-Mail-Adresse bis Ende Oktober 2018 gültig sein muss. Jegliche Kommunikation 
erfolgt ausschließlich über die im Verfahren angegebene E-Mail-Adresse. Sie erhalten umgehend 
nach Anmeldung ein Accountbestätigungs-E-Mail mit dem Sie die Korrektheit Ihrer E-Mail-Adresse be-
stätigen, indem Sie auf den Link in diesem E-Mail klicken. 
 
Wenn Sie dies unterlassen, erhalten Sie keine weiteren Informationen und können Ihre Anmel-
dung zum Verfahren nicht abschließen! 
 
(b) Bis spätestens 30. Juli 2018 (Achtung: ist bereits die Nachreichfrist) sind das Reifezeugnis bzw. ein 
gleichwertiger Nachweis der allgemeinen Universitätsreife an die Studienabteilung zu senden bzw. dort per-
sönlich abzugeben (nichtbeglaubigte Kopie ist ausreichend – das Original wird bei der persönlichen Ein-
schreibung überprüft). Die Zeugniskopien (keine Originale!) sind in der angeführten Form an folgende Adres-
se zu senden:  
 
entweder per E-Mail (sh. Infobox oben) inkl. eingescannter Unterlagen an: 
 

studium@sbg.ac.at 
Betreff: „Aufnahmeverfahren BACHELOR KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT 2018/19“ 
(bevorzugtes Dateiformat pdf) 

 
oder über den Postweg an:  
 

Universität Salzburg 
Kennwort „Aufnahmeverfahren BACHELOR KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT 2018/19“ 
Studienabteilung 
Kapitelgasse 4 
A-5010 Salzburg 

 
Eine persönliche Abgabe der Anmeldeunterlagen ist in der Studienabteilung Studium während der Öffnungs-
zeiten bis 30. Juli 2018 möglich: Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, 9-12 Uhr, Mi 12-16 Uhr, Fr 8-11 Uhr.  
Fremdsprachigen Urkunden sind Übersetzungen in deutscher Sprache gerichtlich beeideter DolmetscherIn-
nen ebenfalls in Kopie beizuschließen. 
 
Der Status der Bewerbung ist von den BewerberInnen selbständig über die Internet-Plattform  
onlineREGISTRIERUNG zu kontrollieren. Bei jeder Statusänderung, die von Seiten der Universität 
Salzburg eingetragen wird, erhalten Sie eine automatische Verständigung per E-Mail. Sie können sich in 
Ihren Anmelde-Account jederzeit einloggen und diesen Status abrufen. Es ist zu beachten, dass die E-
Mail-Adresse, mit der sich BewerberInnen zum Verfahren angemeldet haben, als zentrales Identifikati-
onsmerkmal betrachtet wird und dadurch für die Dauer des Verfahrens (bis Ende Oktober 2018) funkti-
onieren muss. Bitte beachten Sie, dass Auskünfte zur Bewerbung ausschließlich auf E-Mail Nachrichten 
erfolgen, die von der Adresse stammt, mit der Sie sich angemeldet haben. 
 

BewerberInnen mit Behinderungen oder Teilleistungsstörungen, die eine Auswirkung auf die Durchführung der 
Aufnahmeprüfung haben könnten, müssen eine fachärztliche Bestätigung oder ein psychologisches Gutachten 
als Nachweis erbringen. Dieser Nachweis wird vertraulich behandelt! Gemeinsam mit der Abteilung disability & 
diversity wird dann eine barrierefreie Abwicklung der Aufnahmeprüfung erarbeitet. Damit wir Ihre diesbezüglichen 
Einschränkungen im Verfahren berücksichtigen können schreiben Sie bitte bis spätestens 16. Juli 2018 (Ende der 
Online-Anmeldefrist) an: disability@sbg.ac.at 

 

mailto:studium@sbg.ac.at
mailto:disability@sbg.ac.at
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2. Aufnahmeprüfung 
Die Aufnahmeprüfung findet am Freitag, den 31. August 2018 statt. Der voraussichtliche Zeitpunkt und 
Prüfungsort ist 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr, Unipark Nonntal (Erzabt Klotz-Straße 1, A-5020 Salzburg). Er-
satztermine bzw. die Wiederholung der Aufnahmeprüfung an einem anderen Tag sind nicht möglich. Zu-
gelassen sind alle BewerberInnen mit einer korrekten Anmeldung. Dies ist in der Anmeldeplattform mit 
„Voraussetzungen für Prüfungsteilnahme erfüllt“ gekennzeichnet. 
 
Die genaue Uhrzeit und Hörsaalzuteilung wird am Prüfungstag bei der Registrierung mitgeteilt. In Ab-
hängigkeit von der Anzahl der BewerberInnen werden Prüfungen auch außerhalb des Unipark Nonntal 
und auch nachmittags abgehalten. Am Tag der Aufnahmeprüfung ist ab 8.30 Uhr ein Informationsstand 
im Foyer des Unipark Nonntal besetzt. 

 
3. Anforderungen 

Die Aufnahmeprüfung umfasst drei Teilprüfungsbereiche: 
 
• Allgemeine Kompetenz: Verständnis deutsch- und englischsprachiger Texte, logisches Denkvermö-

gen (z.B. Interpretation einfacher Tabellen) 
• Studienbezogene Basiskenntnisse: Verständnis und Behaltensleistung der Informationen und Texte 

aus dem bereitgestellten Reader 
• Interesse am Studiengebiet: Gemessen am Wissen über Medien und Politik 
 
Voraussetzung für die Aneignung des fachrelevanten Wissens (= Prüfungsteil 1) ist die intensive Aus-
einandersetzung mit den Inhalten des vom Fachbereich Kommunikationswissenschaft erstellten PDF- 
Readers. 
Ab 3. April 2018 ist dieser Reader über die Internet-Plattform onlineREGISTRIERUNG downloadbar. 
Dazu rufen angemeldete Bewerberinnen ihr Profil in der Internet-Plattform onlineREGISTRIERUNG auf, 
wo sie den Link zu diesem Reader finden. Der Download ist die einzige Möglichkeit diesen Reader zu 
beziehen. Weder für den Reader noch für die Aufnahmeprüfung für das Bachelorstudium  Kommunikati-
onswissenschaft  Salzburg fallen Gebühren an. 

 
Zur Aufnahmeprüfung sind ein Reisepass oder Personalausweis und zwei schwarze Stif-
te/Kugelschreiber mitzunehmen.  

 
4. Reihung 

Für das Studienjahr 2018/19 werden 226 Studienplätze vergeben. Diese werden in der Reihenfolge der 
von den BewerberInnen im Rahmen des Aufnahmeverfahrens erreichten Punktezahl vergeben. Durch 
die Vergabe von Bonuspunkten für die Gesamtbeurteilung der Reifeprüfung kann die Gesamtleistung in 
der Aufnahmeprüfung zusätzlich aufgewertet werden. 
 
Das Ergebnis des Aufnahmeverfahrens wird den BewerberInnen per E-Mail spätestens Mitte Septem-
ber 2018 und auch über Anmeldung über onlineREGISTRIERUNG  bekannt gegeben. Nicht zugelasse-
ne BewerberInnen haben die Möglichkeit, sich neuerlich für das Aufnahmeverfahren Kommunikations-
wissenschaft für das Studienjahr 2019/20 anzumelden, sollte ein solches Verfahren wiederum stattfin-
den. 
 

5. Rücktritt vom Studienplatz und Nachrücken 
BewerberInnen, die nach erfolgreichem Aufnahmeverfahren von ihrem Studienplatz nicht Gebrauch ma-
chen, können bis spätestens eine Woche nach Bekanntgabe des Ergebnisses ihren unwiderrufli-
chen Rücktritt in schriftlicher Form der Studienabteilung bekannt geben (studium@sbg.ac.at). 
In dieser Form frei werdende Plätze werden im Nachrückverfahren aufgefüllt. Betroffene KandidatInnen 
werden verständigt. 
 

6. Nächste Schritte nach bestandener Aufnahmeprüfung 
 

a) Persönliche Einschreibung 
in der Studienabteilung, A-5010 Salzburg, Kapitelgasse 4, EG, mit dem Nachweis der allgemeinen Uni-
versitätsreife (Original-Maturazeugnis) und dem Reisepass od. Personalausweis 
 
• für das Wintersemester 2018/19 bis 30. November 2018  
• oder das Sommersemester 2019 vom 7. Jänner bis 5. Februar 2019 
 

mailto:studium@sbg.ac.at
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b) Bezahlung des Hochschülerschaftsbeitrages bzw. des Studienbeitrages 
Der Hochschülerschaftsbeitrag bzw. der Studienbeitrag ist nach persönlicher Einschreibung zu bezah-
len. 
 
Die Studienzulassung und die Meldung der Fortsetzung des Studiums werden erst mit dem 
rechtzeitigen und vollständigen Einlangen dieses Beitrages rechtswirksam! 
 

 
 

Information/Kontakt/Fragen 
 

 
 
Studienabteilung 
Kapitelgasse 4, 
5010 Salzburg 
E-Mail: studium@sbg.ac.at 
 

 
• Fragen zur Anmeldung zum Aufnahmeverfahren 
• Adressat für die Anmeldeunterlagen 
• Persönliche Einschreibung 
• Hochschülerschafts- und Studienbeitrag 

 
Fachbereich Kommunikationswissenschaft 
Rudolfskai 42 
5020 Salzburg 
E-Mail: aufnahmeverfahren.kowi@sbg.ac.at 
Homepage: www.uni-salzburg.at/kowi  
 
Aus organisatorischen Gründen können 
keine telefonischen Auskünfte erteilt werden. 
 

 
• Weitere Fragen zur Aufnahmeprüfung 

 
Nutzen Sie bitte das Angebot der ÖH 
(Österreichischen HochschülerInnenschaft) bzw. 
der Studienvertretung (STV) zur Beratung: 
http://www.oeh-salzburg.at/ 
 
E-Mail: stv.kowi@oeh-salzburg.at 
Telefon: +43(0)662 8044 6023 
Homepage: 
http://stvkowi.oeh-salzburg.com/ 
www.facebook.com/stv.kowi 
 

 
• Informationen zum Studium der 

Kommunikationswissenschaft (siehe Homepage) 

 

mailto:aufnahmeverfahren.kowi@sbg.ac.at
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